
 
Bericht zur Reglement-Totalrevision 
 
Reglement über die Grossantennenanlage für Fernseh- und UKW-Radioempfang         
vom 12. Juni 1974 (Nr. 43.100) 
Neu: Reglement über das Multimedianetz (MMN) der Gemeinde Muttenz  
 
 
 
Ausgangslage 
Am 21. Juni 2005 hat die Gemeindeversammlung der Sondervorlage zum Ausbau der Gross-
Gemeinschaftsantennenanlage (GGA) in der Höhe von CHF 7.53 Mio. zugestimmt. Am 
27. November 2005 wurde dieser Entscheid mit einer Volksabstimmung der Gemeinde Muttenz, 
über das eingereichte Referendum, bestätigt. 
 
Der Ausbau ist nun abgeschlossen und das  Reglement über die Grossantennenanlage für 
Fernseh- und UKW-Radioempfang vom 12. Juni 1974 (Nr. 43.100) muss auf den gegen-
wärtigen Rechtsstand, sowie den derzeitigen technischen Stand nach der Netzmodernisierung 
angepasst werden.  
 
An der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2008 hat das unabhängige Komitee für den 
gemeindeeigenen Ausbau des GGA-Netzes einen Antrag gemäss § 68 Gemeindegesetz mit 
dem folgenden Ziel eingereicht. Unverschlüsselt empfangbare Radio- und TV-Signale (FtA / 
Free to Air) müssen auch über das Netz der GGA, den Abonnenten, frei und ohne zusätzliche 
Gebühren zugänglich sein. 
 
 
Beschluss und Vorgehen Totalrevision 
Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat am 13. Mai 2009 beschlossen, das  Reg-
lement über die Grossantennenanlage einer Totalrevision unterziehen zu lassen. Zur Erar-
beitung und Begleitung dieser Totalrevision hat er eine Arbeitsgruppe mit den folgenden Mit-
gliedern eingesetzt: Kurt Kobi (Departementsvorsteher/Vorsitz), Christoph Heitz (Bauverwalter), 
Alex Schilling (Sachbearbeiter GGA), Peter Bernard und Dominik Straumann (Komitee für den 
gemeindeeigenen Ausbau des GGA-Netzes), sowie Remo Lutz (Notar). 
 
Die Erarbeitung der Totalrevision erfolgte in mehreren Lesungen. Dabei wurde beschlossen 
auch einen Entwurf der dazugehörenden Verordnung zu erarbeiten. Insgesamt wurden fünf 
Sitzungen benötigt um die Entwürfe auszuarbeiten. Am 12. Oktober 2009 verabschiedete die 
Arbeitsgruppe diese zuhanden des Gemeinderates.  
 
Am 28. Oktober 2009 hat der Gemeinderat dem nun vorliegenden Reglementsentwurf über das 
Multimedianetz (MMN) der Gemeinde Muttenz und dem ebenfalls vorliegenden dazugehören-
den Verordnungsentwurf zugestimmt. Dazu hat er die Verwaltung beauftragt die Vernehm-
lassung in den Kommissionen und Parteien einzuleiten und das Reglement zur kantonalen Vor-
prüfung einzureichen. 
 
In den vorliegenden Entwürfen sind die folgenden Hauptpunkte neu geregelt: 
- Der Name Multimedianetz (MMN) der Gemeinde Muttenz. 

- Im Reglement sind grundsätzlich nur Sachverhalte zum Netz geregelt. Dienstleistungen auf 
dem Netz, wie Providing, Anzahl und Form der Fernseh- und Radio-Sender etc., werden in der 
Verordnung geregelt. 

- Die Anliegen des Antrags § 68 des Gemeindegesetzes soll in der Verordnung geregelt 
werden, da es dabei um Dienstleistungen geht. 
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- Die Anschlussbeträge wurden auf dem bisherigen Niveau belassen. 
 
Der Gemeinderat beabsichtigt, bis zum Vertragsablauf vom 31.12.2012, mit dem bisherigen 
Signallieferanten Finecom AG, an der Verschlüsselung der Signalübermittlung auf dem Netz 
festzuhalten. Es ist jedoch vorgesehen, im Rahmen der Vertragserneuerung, die unver-
schlüsselte Signalübermittlung zu prüfen und die Verordnung dannzumal gegebenenfalls anzu-
passen. 
 
 
 
17. November 2009 Bauverwaltung Muttenz  


